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§ 48c UFG Richtlinien
 UFG - Umweltförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

§ 48c.

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft hat für

Projekte aus Beiträgen gemäß § 48b Richtlinien im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem

Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten zu erlassen. Diese Richtlinien haben

insbesondere Bestimmungen über ökologische, ökonomische, soziale und entwicklungspolitische Kriterien zu

enthalten. Die Gültigkeit der Richtlinien wird zunächst auf die Periode 2014 bis 2020 begrenzt. Im Jahr 2018 ist eine

Evaluierung der gemäß § 48b abgewickelten Projekte durchzuführen. Die ab dem Jahr 2020 festzulegenden Richtlinien

haben auf die Ergebnisse dieser Evaluierung abzustellen.
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